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(54) Zinklegierung mit verbesserten mechanisch-chemischen Eigenschaften

(57) Zinklegierung mit Zink als Hauptbestandteil so-
wie Aluminium, Kupfer, und Titan und gegebenenfalls
Bor als weitere Legierungsbestandteile, enthaltend:
0,005 bis 20, insbesondere 0,005 bis 1 oder 0,01 bis
0,015 Gew.-% Aluminium,
0,01 bis 1,5, insbesondere 0,1 bis 1,0 oder 0,1 bis 0,2
Gew.-% Kupfer,

dadurch gekennzeichnet, dass die Zinklegierung um-

fasst:
mehr als 0,05, insbesondere 0,06 bis 0,25 oder 0,08 bis
0,10 Gew.-% Titan und
mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-%
oder 0,005 bis 0,5 Gew.-% Bor, und/oder
mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-%
Stickstoff, und/oder und/oder mehr als 0,0005, insbeson-
dere 0,001 bis 0,5 Gew.-% Kohlenstoff.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Zinklegierung umfassend neben Aluminium und Kupfer auch
Titan und Bor, oder Stickstoff oder Kohlenstoff, sowie deren Verwendung und ein Verfahren zur Herstellung der Zinkle-
gierung.
[0002] Zinklegierungen gemäß dem Stand der Technik umfassen Aluminium, Kupfer und Magnesium. Solche han-
delsübliche Zinkverbindungen werden z. B. unter der Marke ZAMAK® vertrieben. Ferner ist aus DE 101 31 344 C1
bekannt, Zinklegierungen zur Herstellung von Zinkguss oder Zinkdruckguss mit geringen Mengen an Titan und Bor zu
versehen. Es werden jedoch höchstens 0,05 Gew.-% Titan und 0,005 Gew.-% Bor zugesetzt, um eine Erhöhung der
Zugfestigkeit der Zinkguss oder Zinkdruckgussproduke zu erreichen.
[0003] Es ist ein der Erfindung zugrunde liegendes technisches Problem die mechanischtechnologischen Eigenschaf-
ten, insbesondere, die Festigkeit, Bruchfestigkeit und Walzbarkeit von Zinklegierungen zu verbessern.
[0004] Überraschenderweise wurde gefunden, dass die Zugabe von Titan und Bor, oder Stickstoff oder Kohlenstoff
in eine Zinklegierung zu verbesserten mechanischtechnologischen Eigenschaften im ausgewalzten Produkt führt.
[0005] Ein Gegenstand der Erfindung ist eine Zinklegierung mit Zink als Hauptbestandteil sowie Aluminium, Kupfer,
und Titan und gegebenenfalls Bor als weitere Legierungsbestandteile, enthaltend:
[0006] 0,005 bis 6, insbesondere 0,005 bis 1 oder 0,01 bis 0,015 Gew.-% Aluminium, 0,01 bis 1,5, insbesondere 0,1
bis 1,0 oder 0,1 bis 0,2 Gew.-% Kupfer,
wobei die Zinklegierung umfasst:

mehr als 0,05, insbesondere 0,06 bis 0,25 oder 0,08 bis 0,10 Gew.-% Titan und
mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% oder 0,005 bis 0,5 Gew.-% Bor, und/oder mehr als
0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% Stickstoff, und/oder
mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% Kohlenstoff.

[0007] In einer Ausführungsform umfasst die Zinklegierung zusätzlich 0,001 bis 0,06, insbesondere 0,002 bis 0,015
Gew.-% Magnesium und/oder 0,001 bis 0,2, insbesondere 0,002 bis 0,15 Gew.-% Silizium.
[0008] In einer zusätzlichen Ausführungsform umfasst die Zinklegierung 0,08 bis 0,12 Gew.-% Titan.
[0009] In noch einer Ausführungsform umfasst die Zinklegierung nicht mehr als 0,02, insbesondere nicht mehr als
0,01 Gew.-% Blei, und/oder nicht mehr als 0,003, insbesondere nicht mehr als 0,001 Gew.-% Cadmium, und/oder nicht
mehr als 0,002, insbesondere nicht mehr als 0,001 Gew.-% Eisen.
[0010] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft die Verwendung einer Zinklegierung mit Zink als Hauptbestandteil
sowie Aluminium, Kupfer, und Titan und gegebenenfalls Bor als weitere Legierungsbestandteile, enthaltend:

0,005 bis 20, insbesondere 0,005 bis 1 oder 0,01 bis 0,015 Gew.-% Aluminium, 0,01 bis 1,5, insbesondere 0,1 bis
1,0 oder 0,1 bis 0,2 Gew.-% Kupfer, zur Herstellung einer Knetlegierung,
wobei die Zinklegierung umfasst:

mehr als 0,05, insbesondere 0,06 bis 0,25 oder 0,08 bis 0,10 Gew.-% Titan und
mehr als 0,0005, insbesondere 0,0001 bis 0,5 Gew.-% Bor, und/oder
mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% Stickstoff, und/oder
mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% Kohlenstoff.

[0011] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird die Knetlegierung in Form von, Tafeln, Bändern, Folien oder Drähten
hergestellt. Diese Knetlegierung wird insbesondere in der Bauindustrie verwendet.
[0012] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Zinkle-
gierung, wobei

a) Zink, Aluminium und Kupfer in ein Behältnis gegeben und erschmolzen werden,
b) diese Schmelze für mindestens 12 h bei mindestens 500 °C homogenisiert wird,
c) anschließend Titan und Bor oder Stickstoff oder Kohlenstoff zugegeben wird,
d) diese Legierung für mindestens 10 min homogenisiert wird und
e) gegossen wird.

[0013] In einer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Schmelze für 12 bis 24 h bei 500 bis 700
°C homogenisiert.
[0014] In einer anderen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden Titan und Bor zugegeben.
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Beispiel

[0015]

[0016] Eine nach dem oben beschriebenen Verfahren hergestellte Knetlegierung zeigt beispielsweise bessere me-
chanisch/technologische Eigenschaften auf gegenüber der Standardlegierung.

Patentansprüche

1. Zinklegierung mit Zink als Hauptbestandteil sowie Aluminium, Kupfer, und Titan und gegebenenfalls Bor als weitere
Legierungsbestandteile, enthaltend:

0,005 bis 20, insbesondere 0,005 bis 1 oder 0,01 bis 0,015 Gew.-% Aluminium,
0,01 bis 1,5, insbesondere 0,1 bis 1,0 oder 0,1 bis 0,2 Gew.-% Kupfer,

dadurch gekennzeichnet, dass die Zinklegierung umfasst:

mehr als 0,05, insbesondere 0,06 bis 0,25 oder 0,08 bis 0,10 Gew.-% Titan und
mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% oder 0,005 bis 0,5 Gew.-% Bor, und/oder
mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% Stickstoff, und/oder
und/oder mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% Kohlenstoff.

2. Zinklegierung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zinklegierung 0,001 bis 0,06, insbesondere
0,002 bis 0,015 Gew.-% Magnesium und/oder 0,001 bis 0,2, insbesondere 0,002 bis 0,15 Gew.-% Silizium umfasst.

3. Zinklegierung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zinklegierung 0,08 bis 0,12 Gew.-% Titan
umfasst.

4. Zinklegierung gemäß mindestens einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zinkle-
gierung nicht mehr als 0,02, insbesondere nicht mehr als 0,01 Gew.-% Blei, und/oder nicht mehr als 0,003, insbe-
sondere nicht mehr als 0,001 Gew.-% Cadmium, und/oder nicht mehr als 0,002, insbesondere nicht mehr als 0,001
Gew.-% Eisen umfasst.

5. Verwendung einer Zinklegierung mit Zink als Hauptbestandteil sowie Aluminium, Kupfer, und Titan und gegebe-
nenfalls Bor als weitere Legierungsbestandteile, enthaltend:

0,005 bis 20, insbesondere 0,005 bis 1 oder 0,01 bis 0,015 Gew.-% Aluminium,
0,01 bis 1,5, insbesondere 0,1 bis 1,0 oder 0,1 bis 0,2 Gew.-% Kupfer, zur Herstellung einer Knetlegierung,

dadurch gekennzeichnet, dass die Zinklegierung umfasst:

mehr als 0,05, insbesondere 0,06 bis 0,12 oder 0,08 bis 0,10 Gew.-% Titan und
mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% oder 0,005 Gew.-% Bor, und/oder
mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% Stickstoff, und/oder
mehr als 0,0005, insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% Kohlenstoff.

6. Verwendung gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Knetlegierung in Form von Tafeln, Bändern,
Folien oder Drähten hergestellt wird.

Tabelle 1: Vergleich der Querdehnung einer modifizierten Bauzinkzinklegierung gegenüber der Standardlegierung 
nach EN 988

Zinklegierung nach
DIN EN 988

erfindungsgemäße
Legierung

Dehnung A quer 23 % 37 %

Dehnung A50mm quer 18 % 34 %
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7. Verwendung gemäß Anspruch 4 und/oder 5 dadurch gekennzeichnet, dass eine Knetlegierung zur Verwendung
in der Bauindustrie hergestellt wird.

8. Verfahren zur Herstellung einer Zinklegierung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

a) Zink, Aluminium und Kupfer in ein Behältnis gegeben und erschmolzen werden,
b) diese Schmelze für mindestens 12 h bei mindestens 500 °C homogenisiert wird,
c) anschließend Titan und Bor oder Stickstoff oder Kohlenstoff zugegeben wird,
d) diese Legierung für mindestens 10 min homogenisiert wird und
e) abgekühlt wird.
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